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Mitgliedschaftsbedingungen Private Partner Golf 
 
 
Die Mitgliedschaftsbedingungen werden gestützt auf Art. 3 und Art. 8 Abs. 15 Bst. h der Statuten der 
Mitgliederversammlung vom 23.6.2022 erlassen. 

Explizite Ausnahmen vorbehalten sind die Mitgliedschaftsbedingungen für alle PPG-Mitglieder ver-
bindlich. 
 
1. Beitrittsbedingungen für Neumitglieder 

Voraussetzung für die Aufnahme neuer PPG-Mitglieder ist, dass das Neumitglied über eine 18 
Loch Anlage im Premium Segment verfügt, mitgliederorientiert handelt und vom PPG zur Teil-
nahme eingeladen wird. Strategisches Ziel ist es, flächendeckend von Ost bis West 12-15 Partner-
clubs in der Vereinigung zu haben. 
 

2. Eintrittsgebühr 

- Die einmalige Eintrittsgebühr für Neumitglieder beträgt CHF 10'000.--. 
- Die Eintrittsgebühr ist bis 31. März des Beitrittsjahres auf das Konto des PPG zu überweisen. 
- Die fünf Gründungsmitglieder (Golfclub Gstaad-Saanenland, Golf Club Heidental, Golfclub Inter-

laken-Unterseen, Golf & Country Club Wallenried, Wylihof Golf AG) sind von der Entrichtung der 
Eintrittsgebühr befreit. 

 
3. Jährliche Beiträge 

- Alle PPG-Mitglieder haben virtuell einen Poolbeitrag in Höhe von CHF 10'000. zu leisten. 
- Der Poolbeitrag wird nicht einbezahlt, sondern Ende Dezember jeden Jahres mit den auf den 

Anlagen der PPG-Clubs gespielten Runden verrechnet. Die Auswertung der Runden wird fortlau-
fend unter den Betriebsleitern erstellt. 

- Zudem werden die Deltarunden (Runden eines Clubs als Gastgeber zu den auswärts gespielten 
Gästerunden) mit CHF 35.00 verrechnet. 

- Differenzsaldi werden Ende Jahr beglichen. 
- Der betriebliche Unterhalt des PPG wird über die Zahlung, deren Höhe jährlich neu festgelegt 

wird, per 1. März eines Jahres einbezahlt. 
 
4. Abrechnungsmodus für gespielte Runden 

- Die Rundenabrechnungen erfolgen mit PCCaddie jeweils per 31.12. eines jeden Jahres 
- 9-Loch-Runden werden x 0.5 / 18-Loch-Runden x 1.0 / 27-Loch-Runden x 1.5 verrechnet. 
- Berechnung: 

[Summe der jährlichen Poolbeiträge] dividiert durch [Anzahl gespielter Runden von PPG-
Mitgliedern auf PPG-Plätzen (Rundentotal)] ergibt [durchschnittlichen Rundenpreis]. 
[Durchschnittlicher Rundenpreis] multipliziert mit [gespielten Runden pro PPG-Club] ergibt [den 
Cash Back aus dem Pool]. Der Poolbeitrag wird mit dem Cash Back verrechnet. Zusätzlich wird 
das Rundendelta aufgerechnet. 
Rechenbeispiel: 
6 x 10'000.-- = 60'000.-- (Total Poolbeitrag) : 6'000 (Rundentotal) = CHF 10.00 Rundeneinheits-
preis. 
Auf Anlage X wurden 2’000 Gastgeberrunden und 1'500 Gästerunden auswärts gespielt. Somit 
ergibt sich ein Cash Back von 2’000 x 10.00 = 20'000.00 abzüglich Poolbeitrag 10'000 ergibt ein 
Plus von 10’000. Hinzu kommt das Rundendelta von 500 (2’000-1'500) * 35 =17’500, Total 27’500 
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5. Spielrechte 

Alle von den Partnerclubs zugelassenen Mitgliedschaftskategorien der PPG-Clubs geniessen: 

- Freies Spielrecht auf allen PPG-Clubs auf Voranmeldung 
- Freies Spielrecht an Clubturnieren (exklusive Turnierfee) auf Voranfrage oder laut Ausschreibung 
- Grenze für PPG Mitglieder ist Hcp 54 

Einladungsturniere (Firmenturniere), Gruppen- und andere Vorausbuchungen sind für alle Spieler 
kostenpflichtig (Greenfee und Startgeld). Nicht lizenzierte Golfer haben kein Spielrecht auf den PPG-
Clubanlagen. 

 
6. Pricing Greenfees 

Basis der Preispolitik sind orts- und anlageübliche Greenfee-Tarife. 
- Mitglieder von PPG-Clubs (Pool-Mitglieder)  kostenlos 
- Mitglied Swiss Golf Membercard   Faktor 1.0 
- Clubfreie (In- & Ausland)    nur gegen Aufpreis (Empfehlung Faktor 1.5) 

 
7. Reservationsbedingungen (Teetime) im freien Spielbetrieb 

- Clubmitglieder: 1. Priorität 
- Pool-Mitglieder: 2. Priorität 
- Andere Gäste: 3. Priorität 

 
8. Membership in PPG-Clubs 

Eintritte von Neumitgliedern in PPG-Clubs müssen auf die regionale Zugehörigkeit (Wohnsitz, 
Zweitwohnungsdomizil, Familie, Freunde etc.) geprüft werden. Neueintritte von ausserhalb des 
angestammten Einzugsgebietes in einen PPG-Club müssen begründet sein. 

 
9. Etikette 

- Die Etikette wird einheitlich durchgesetzt. 
- Fehlverhalten von PPG-Clubmitgliedern auf den PPG-Clubanlagen werden dem PPG-Vorstand 

gemeldet und von den PPG-Clubs einheitlich sanktioniert. 
 
Interlaken, 23.6.2022 
 
 
Präsident PPG Vorstand PPG 
 

                                                      
Mario Rottaris Jürg Moning 
 


